


Buch

Im Gerichtssaal kennen Fantasie und (Aber-)Witz oft keine

Grenzen: Vom Aufkleber bis zum Zierfisch bietet alles Grund

zur Klage und landet vor dem Kadi. Auch vor harmlosen

Kaffeespezialitäten macht die Klagewut nicht Halt: So wurde

der Besitzer eines Cafés wegen eines unteralkoholisierten

Pharisäers (Kaffee mit Rum) verklagt, und einer McDonald’s-

Kundin wurden sagenhafte drei Millionen Dollar

Schmerzensgeld zugesprochen, weil der Kaffee, mit dem sie

sich in dem Fast-Food-Restaurant bekleckerte, heiß gewesen

war. Rainer Dresen und Anne Nina Schmid decken einmal

mehr ausgewählte Absonderlichkeiten auf, die vor Justitias

verbundenen Augen besprochen und beschieden wurden.

Keine rechtliche oder gesetzliche Absurdität, die den beiden

Juristen entgeht.



Autoren

Anne Nina Schmid ist Rechtsanwältin und Verlagsjustiziarin,

aufgewachsen als Landarzttochter in Reit im Winkl, der

Heimat von Maria und Margot Hellwig und Rosi Mittermaier.

Damit sind auch schon drei der Gründe genannt, weshalb

Frau Schmid weder singt noch Ski fährt noch ein Studium

gewählt hat, in dem echtes Blut vorkommt. Sie absolvierte

stattdessen diverse Praktika in Medienunternehmen, u.a.

beim PLAYBOY, wobei Frau Schmid Wert auf die Feststellung

legt, dass sie nur im redaktionellen Bereich eingesetzt war.

Im Laufe ihres Berufslebens hat sie von vielen kuriosen

juristischen Begebenheiten gehört und einige sogar selbst

erlebt.

 

Rainer Dresen ist Rechtsanwalt und Kolumnist eines

Branchenmagazins. Als Verlagsjustiziar kümmert er sich um

die rechtliche Unbedenklichkeit von Biographien über

prominente Zeitgenossen wie Udo Jürgens, Boris Becker,

Peter Handke bis hin zu Tokio Hotel, Lena Meyer-Landrut

oder Justin Bieber. Er streitet sich regelmäßig mit Personen

wie Günter Grass oder Gerhard Schröder und mit

Institutionen wie Scientology oder der Mafia über

Buchinhalte. In seiner Freizeit beschäftigt er sich mit Yoga.

Seine Erfahrungen hat er beim Südwest Verlag unter dem

Titel »Beim ersten Om wird alles anders« verarbeitet.
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Kurioses aus der Arbeitswelt

Auch häufige »Sitzungen« gehören zum

Anwaltsjob

In einem Urteil aus dem Jahr 2009 stellte das Arbeitsgericht

Köln fest, dass es noch im Rahmen des Zulässigen sei, wenn

ein angestellter Anwalt einen nicht unerheblichen Teil seiner

Arbeitszeit, nämlich knapp sechseinhalb Stunden in einem

Zeitraum von 16 Tagen, weitgehend unproduktiv auf der

Kanzleitoilette verbringt. Vor Gericht kam die Angelegenheit,

weil der Kanzleiinhaber den Kollegen schon länger im

Verdacht hatte, schwierige Fälle lieber »auszusitzen«,

anstatt sie tatkräftig zu bearbeiten. Deshalb hatte er eine

Kanzleiangestellte beauftragt, die Toilettenbesuchsdauer

des vermeintlichen Drückebergers minutiös zu

protokollieren, um ihm die Fehlzeiten vom Gehalt abziehen

zu können. Zu seiner Verteidigung hatte der auf

Gehaltsnachzahlung klagende Jurist angegeben, dass er in

der fraglichen Zeit im Mai 2009 an besonders langwierigen

Verdauungsstörungen litt.

Aus Mangel an verwertbaren Beweisen für die dem

Mitarbeiter vom Chef vorgeworfene bewusste

Arbeitsverweigerung gab das Gericht der Zahlungsklage

statt. (Arbeitsgericht Köln)

Wer als strafgefangener Anwalt

Rechtsberatung erteilt, wird mit Arrest bestraft

Ein zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilter Anwalt

wollte vielleicht nicht aus der Übung kommen oder auch nur



Mithäftlingen einen Gefallen tun. In fünf Fällen beriet er sie

bei der Abfassung von deren Korrespondenz mit deren

Anwälten, dem Gericht und der Ausländerbehörde. Wegen

»erheblicher Störung der Sicherheit und Ordnung der

Vollzugsanstalt durch Schaffung subkultureller

Abhängigkeiten« wurde er zu drei Tagen verschärften

Arrests verurteilt. Die dagegen angerufenen Gerichte

bestätigten die Disziplinmaßnahme als schuldangemessen.

(Bayerischer Verfassungsgerichtshof)

Die Porno-Mail als Dienstunfall

Der Leiter einer nordrhein-westfälischen Behörde hatte es

sich zur schönen Gewohnheit gemacht, seine Untergebenen

mit Mails nicht nur dienstlichen Inhalts zu erfreuen. Hin und

wieder versandte er offenbar zur Erheiterung auch Porno-

Mails an seine Abteilung. Beim Betrachten einer als solche

vor dem Öffnen der elektronische Post nicht zu erkennenden

Mail mit »abstoßenden Darstellungen weiblicher

Geschlechtsorgane« erlitt einer seiner Mitarbeiter einen

Dienstunfall. Von einem medizinischen Sachverständigen

wurde bei dem Beamten eine durch die Mail hervorgerufene

Gesundheitsstörung diagnostiziert, die sich dadurch

äußerte, dass der Staatsdiener eine Zwangsstörung in Form

von »Zwangsgedanken« erlitt. Seine vorgesetzte Behörde

wollte die während der Dienstzeiten vom Vorgesetzten

erhaltene Porno-Mail aber nicht als Ursache für dessen

Arbeitsunfähigkeit anerkennen, weshalb das zuständige

Verwaltungsgericht einschreiten und das beklagte Land zur

Übernahme der Behandlungskosten und möglichen

Spätfolgen dieses Dienstunfalls verurteilen musste.

(Verwaltungsgericht Düsseldorf)

Kein Hasen-Witz: Lehrerin verklagt Schülerin



Was andere vielleicht niedlich finden, brachte eine

Realschullehrerin aus Vechta auf die Palme und eine ihrer

Schülerinnen vor Gericht. Von einer Erdkunde- und

Deutschlehrerin der zehnten Klasse hieß es im Schülerkreis,

dass sie beim Anblick von Hasen durchdrehe. Das wollte

eine Schülerin genauer wissen. Eines Morgens malte sie vor

Unterrichtsbeginn einen Hasen an die Tafel. Als die Lehrerin

das Klassenzimmer betrat und die Hasenzeichnung sah, sei

sie, so eine als Zeugin vor Gericht geladene Mitschülerin,

schreiend aus dem Raum gelaufen. Die Lehrerin hatte sich

nach dem Vorfall arbeitsunfähig krankschreiben lassen und

die Schülerin verklagt. Die Pädagogin verlangte von der

Schülerin vor Gericht, dass diese künftig keine Hasenbilder

mehr zeichnet und nicht mehr behauptet, die Lehrerin

reagiere überempfindlich auf Hasenzeichnungen.

(Amtsgericht Vechta)

»Ossis« sind kein Volksstamm und dürfen

deshalb ungestraft diskriminiert werden

Zu dieser Erkenntnis kam das Stuttgarter Arbeitsgericht im

Anschluss an die Klage einer seit 22 Jahren im Westen

lebenden Ostberlinerin. Diese hatte sich bei einem

schwäbischen Fensterbauunternehmen als Buchhalterin

beworben. Ihre Bewerbung wurde abgelehnt, auf den

zurückgeschickten Bewerbungsunterlagen entdeckte sie

den Vermerk »(-) Ossi«. Dies weckte bei der Frau den

Verdacht, dass sie aus unsachlichen Gründen, nämlich nur

wegen ihres Geburtsortes in der ehemaligen DDR,

abgelehnt worden war. Sie verklagte das Unternehmen

unter Hinweis auf eine nach dem Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) unzulässige

Diskriminierung auf Einstellung. Die Firma verteidigte sich

damit, dass es sich bei »(-) Ossi« um eine interne Notiz



handele. Sie bedeute lediglich, dass die Klägerin leider nicht

über die erforderliche Qualifikation verfüge, nicht anders sei

das »(-)« zu lesen. Der Begriff »Ossi« sei im intern zu

verstehenden Kommentar ausschließlich positiv gemeint

gewesen, denn das Unternehmen habe sehr gute

Erfahrungen mit allerdings nicht näher bezeichneten

Mitarbeitern aus Ostdeutschland gemacht.

Das Gericht wies die Klage ab. Zwar könne der Vermerk

als diskriminierend verstanden werden. Nicht jede

abwertende Bemerkung aber sei nach dem AGG verboten,

sondern nur solche über die ethnische Herkunft. Um eine

solche handele es sich vorliegend aber nicht, da der

Oberbegriff »Ossis« — anders als z.B. Sachsen oder

Thüringer — keinen eigenen Volksstamm charakterisiere.

(Arbeitsgericht Stuttgart)

Wortwörtlich in die Tonne gekloppt

Davon hatte der Sachbearbeiter bei der Bußgeldstelle

vielleicht schon lange geträumt: Als sich sein Kollege bei der

Teamleiterin erkundigte, was denn eigentlich mit all den

verjährten Polizeianzeigen geschehen solle, antwortete

diese, dass man die »in die Tonne kloppen« könne, da ja

nichts mehr zu holen sei. Als der Sachbearbeiter dies erfuhr,

warf er sogleich über hundert Akten »zur vereinfachten

Abwicklung« in den Schredder.

Gegen seine darauf umgehend erfolgende fristlose

Kündigung war leider auch der Gang vor das Arbeitsgericht

erfolglos. Denn selbst wenn die Teamleiterin tatsächlich eine

solche Aussage gemacht hätte, habe dies höchstens

umgangssprachlich ausgedrückt, dass diese Fälle eben nicht

mehr zu realisieren seien. Dass die Akten aber trotzdem

noch drei Jahre aufbewahrt werden müssten, hätte dem

Mann bekannt sein müssen. (Landesarbeitsgericht Hamm)


